
Bitte gut leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen und unserem Fachbereich mindestens eine 
Woche vor dem vereinbarten Termin zukommen lassen (E-Mail/Fax). Vielen Dank! 
 
Schule: ………………………………………………………………………………………………………………  Schuljahr: 20__ / 20__ 
Name der anwesenden Lehrkraft:………………………………………………………………………… 
 
Folgende Schülerinnen/Schüler haben an einem Hygieneunterricht des Fachbereiches Gesundheit am Landratsamt Miesbach zum 
Zwecke eines Praktikums/einer Schnupperlehre teilgenommen, bei dem die Inhalte des § 42 Infektionsschutz-Gesetz (IfSG) Bestandteil 
waren: 
 
HINWEISE: 
Die rein formale Teilnahme an der Belehrung ohne konkreten Bezug zu einer entsprechenden Tätigkeit im Lebensmittel- bzw. Küchenbereich hat erfahrungsgemäß nicht den 
gewünschten Erfolg bei der beabsichtigten Vermittlung von Wissen und Sensibilität im Umgang mit Lebensmitteln.  
Entsprechend des § 43 Infektionsschutzgesetzes (IfSG) dürfen Personen gewerbsmäßig die in § 42 IfSG Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit 
diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes  (oder von einem durch das 

Gesundheitsamt beauftragten Arztes) vorliegt.  
Vielen Dank! 
 

Name, Vorname Geburtsdatum Angabe zum Praktikumsplatz:  
Firmenname, Firmensitz 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Termin Belehrung:__ __ . __ __ . 20___ 


